
624 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht 

des Handelsausschusses 

über die Regierungsvorlage (508 der Beilagen) : 
Bundesgesetz über die' Akkreditierung von 
Prüf-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstel
len, mit dem die Gewerbeordnung 1973, BG BI. 
Nr. 50/1974, geändert wird (Akkreditierungs-

gesetz - AkkG) 

Durch das Inkrafttreten der Tampere-Konven
tion über die gegenseitige Anerkennung von 
Prüfzeugnissen und Konformitätsnachweisen im 
Bereich der EFf A (1. Oktober 1990) werden 
künftig innerhalb der EFf A nur Zeugnisse von 
solchen Prüfstellen anerkannt werden, die auf 
Grund der europäischen Normen 45001 und 45002 
akkreditiert wurden; ebenso soll künftig bei 
Inkrafttreten des EWR bzw. eines allfälligen 
Beitritts zur EG hinsichtlich der gegenseitigen 
Anerkennung von Prüf-, Überwachungs- und 
Zertifizierungsstellen die Einhaltung der Normen
serie EN 45000 unabdingbar sein. 

Daher ist Ziel dieses Gesetzes die Anpasung (bei 
den Prüfstellen) bzw. Schaffung (Überwachungs
und Zertifizierungsstellen) der Kriterien für die 
Akkreditierung der genannten Stellen, um völker
rechtliche ' Verpflichtungen (EFf A) erfüllen sowie 
Verhandlungen mit der EG aufnehmen zu können. 

Im wesentlichen enthält der Entwurf folgende 
Bestimmungen: 

Festlegung der personellen, ausstattungsmä
ßigen und organisatorischen Voraussetzun
gen einer Akkreditierung; 
Regelung der Anerkennung ausländischer 
Prüf- und Überwachungsberichte bzw. Zerti
fizierungen; 
Pflichten bei Ausübung der Akkreditierung; 
behördliche Überwachung akkreditierter 
Stellen; 
Entziehungs- und Erlöschenstatbestände. 

Zu den erwartenden Kosten heißt es in der 
Vorlage: 

"Gemäß § 14 BHG wird bemerkt, daß der 
Entwurf im Falle seiner Realisierung insoweit einen 
Mehraufwand seitens des Bundes erfordern wird, 
als die personellen Voraussetzungen, die derzeit im 
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegen
heiten für die Vollziehung der ,Lex Exner' bestehen, 
wegen der im Entwurf vorgesehenen Änderungen 
zu dessen Vollziehung nicht ausreichen. Im 
Hinblick auf die Budgetziele der Bundesregierung 
wird aber nicht von einer Planstellenvermehrung, 
sondern vielmehr davon ausgegangen, daß Leistun
gen im Vorfeld des Ermittlungsverfahrens (insbe
sondere etwa bei Vergleichsprüfungen) -' zB bei 
der BVFA Arsenal (BMWF) - zugekauft werden 
müssen. Zur Abdeckung des damit verbundenen 
Aufwandes in der Größenordnung von rund 
500 000 Schilling bis 1 Million Schilling jährlich 
wurden im § 16 des Entwurfes besondere Verwal
tungsabgaben vorgesehen." 

Mit der Beibehaltung des ge gewärtigen Zustan
des wäre das Risiko verbunden, daß Prüf- und 
·Überwachungsberichte bzw. Zertifikate österreich i
scher Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungs
stellen künftig im EFfA- und EG-Bereich nicht 
anerkannt werden. 

Der Handelsausschuß hat die Regierungsvorlage 
in seiner Sitzung am 6. Juli 1992 in Verhandlung 
genommen. In der Debatte ergriffen außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten R e s  eh, 
Dipl.-Kfm. H o c  h s t e in e r, Mag. Dr. Madeleine 
P e t  r 0 v i c, R i e d e r, Mag. P e t  e r sowie der . 
.Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
Dr. S c  h ü s s ei das Wort. 

Die Abgeordneten ,R e s eh, R i e d e r  und, 
Genossen brachten einen umfassenden Abände
rungsantrag ein, der denTitel des Gesetzes, die §§ 2, 
6,7,9,11,14,18,22,23,24,36 und 38 betraf, zwei 
neue Artikel, III (Änderung des Kesselgesetzes : 
Einfügung eines neuen § 25 a) und IV (Änderung 
des Maß-. und Eichgesetzes : Anfügung eines Abs. 4 
in ,§ 58) einfügte und Art. V ergänzte. 
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2 624 der Beilagen 

Mit Stimmenmehrheit traf der Handelsausschuß - diesbezüglichen internationalen Usancen' entspre-
folgende Feststellungen: chend anzusehen ist. 

Zu § 7 Z4: 
Der Ausschuß ist der Auffassung, daß der Begriff 

"Prüfbericht" auch Gutachten im Sinne der 
österreichischen Terminologie als sachverständige 
Beurteilung konkreter Sachverhalte umfaßt (ver
gleiche zB GewO 1973, LRG-K). 

Zu § 8: 

Der Ausschuß stellt fest, daß das Bundesministe
rium für wirtschaftliche Angelegenheiten, Sek
tion IX, als Akkreditierungsstelle am 31. Mai 1991 
von Vertretern der EFfA-Mitgliedstaaten Finnland, 
Norwegen, Schweden und Schweiz im Rahmen der 
"Tampere-Konvention", BGBI. Nr. 593/1990, 
einem Hearing unterzogen wurde. Dabei wurde . 
seitens der EFfA festgestellt, daß diese Akkreditie
rungsstelle allen in der EN 45003 festgelegten 
Anforderungen gerecht wird und somit als den 

Dr, Lukesch 
Berichterstatter 

Zu § 22: 
Der Ausschuß geht davon aus, daß der 

Bundesminister f�r wirtschaftliche Angelegenheiten 
die derzeit in den Entwürfen der Bezug habenden 
Europäischen Normen vorgesehenen Anforderun
gen an die Gestaltung der Organisation der zu 
akkreditierenden bzw.akkreditierten Stelle (wie zB 
Jeste Anstellung des Leiters, Nominierung eines 
Leiterstellvertreters, Dokumentation eines Schu
lungssystems) nach deren endgültiger Beschlußfas
sung durch Verordnung verbindlich erklären wird. 

Bei der Abstimmung wurde der GesetzentWurf 
mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Als Ergebnis seiner· Beratungen stellt der 
Handelsausschuß somit den A n  t r a g, der N atio-

rf 0'0 nalrat wolle dem beigedruckten Gesetzentwu die , . verfassungsmäßige Zustimmung ert�ilen. 

Wien" 1992 07 06 

Ingrid Tichy-Schreder 
Obfrau 
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624 der Beilagen 3 

Bun4�sgesetz über die Akkreditierung 
von Prüf-, Uberwachungs- und Zertifizierungs
stellen, mit dem die Gewerbeordnung 1973, 
BGBt. Nr.50/1974, das Kesselgesetz, BGBt 
Nr.211/1992, und das Maß- und Eichgesetz, 
BGBt. Nr. 15211950, zuletzt geändert durch 
BGBt. Nr. 213/1992, geändert werden (Akkre-

ditierungsgesetz - AkkG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

I. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die Akkredi
tierung von Prüf-, Überwachungs- und Zertifizie
rungsstellen und legt· die hiezu erforderlichen 
Verfahrensbestimmungen fest, !hit dem Ziel, die 
gegenseitige Anerkennung von österreichischen und 
ausländischen. Prüf- und Überwachungsberichten 
sowie von Zertifizierungen sicherzustellen. 

(2) Dieses Bundesgesetz gilt für Prüf-, Überwa
chungs- und Zertifizierungsstellen in Bereichen, in 
denen der Bund für die Gesetzgebung und 
Vollziehung zuständig ist, sofern die diese Bereiche 
regelnden Bundesgesetze keine den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes entsprechenden Regelungen 
über die Akkreditierung solcher Stellen enthalten. 
Solche Bestimmungen werden durch dieses Bundes
gesetz nicht berührt. 

§ 2. (1) Die von den akkreditierten Prüf-. und 
Überwachungsstellen nach Maßgabe der Bestim
mungen dieses Bundesgesetzes ausgestellten Prüf
berichte sind öffentliche Urkunden. 

(2) Nur akkreditierte Zertifizierungsstellen sind 
berechtigt, die Konformität mit einschlägigen 
Rechtsvorschriften, Normen und anderen normati
ven Dokumenten im Sinne dieses Bundesgesetzes zu 
bescheinigen. 

1. 

(3) Auf Grund einer Bescheinigung einer 
Zertifizierungsstelle (Zertifikat) kann von Herstel
lern auch ein Zeichen am Produkt angebracht 
werden, das die Konformität zum Ausdruck bringt. 

§ 3. (1) Ausländische Prüf- und ÜberWachungs
berichte sowie Zertifizierungen sind inländischen 
gleichzuhalten, wenn sie von Prüf-, Überwachungs
und Zertifizierungsstellen stammen, deren Qualifi
kation den Anforderungen dieses Bundesgesetzes 
und den auf seiner Grundlage erlassenen Verord
nungen gleichwertig ist und Gegenseitigkeit besteht. 

(2) Unter den in Abs. 1 genannten Voraussetzun
gen sind auf Grund landes rechtlicher Vorschriften 
erstellte Prüf- und Überwachungsberichte sowie 
Zertifizierungen den auf Grund dieses Bundesgeset
zes erstellten gleichzuhalten. 

(3) Die Gleichwertigkeit und Gegenseitigkeit 
(Abs. 1 und 2) ist vom Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten. durch Verordnung 
festzustellen. In anderen Rechtsvorsthriften beste
hende, abweichende oder zusätzliche Anforderun
gen an die Gleichwertigkeit und Gegenseitigkeit 
sind hiebei zu berücksichtigen. 

§ 4. Akkreditierte Prüf-, Überwachungs- oder 
Zertifizierungsstellen sind berechtigt, im Rahmen 
der Ausübung dieser Befugnis das Bundeswappen 
zu führen. 

§ 5. (1) Die Prüf-, Überwachungs- und Zertifizie
rungsstellen, die bei -diesen beschäftigten Personen 
sowie die Sachverständigen sind verpflichtet, die 
ihnen ausschließlich bei Ausübung ihrer Tätigkeit 
bekanntgewordenen Tatsachen Dritten gegenüber 
geheimzuhalten; sie dürfen ihnen zur Kenntnis 
gelangte Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse nicht 
verwerten. 

(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende 
Berichts- und Meldepflich�en werden durch die 
Bestimmungen des Abs. 1 nicht berührt. 

. (3) Die Mitteilung über Tatsachen, welche den 
akkreditierten Stellen im Rahmen ihrer Tätigkeit 
bekanntgeworden sind, an andere akkreditierte 

2 
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4 624 der Beilagen 

Stellen ist insoweit zulässig, als dies zur Wahrneh
mung der ihnen durch dieses Bundesgesetz oder 
vergleichbare ausländische oder internationale 
Rechtsvorschriften übertragenen Aufgaben notwen
dig ist. 

(4) Prüf- und Überwachungsergebnisse dürfen 
für statistische Auswertungen und wissenschaftliche 
Zwecke verwendet werden, wenn aus den Ergebnis
sen nicht mehr" auf bestimmte oder mit hoher 
Wahrscheinlichkeit bestimmbare Betroffene ge
schlossen werden kann. 

§ 6. Die zum Betrieb von akkreditierten Prüf-, 
Überwachungs- und Zertifizierungsstellen zählen
den und in deren Rahmen vorgenommenen 
Tätigkeiten unterliegen nicht den Bestimmungen 
der GewO 1973, mit Ausnahme der §§ 63 bis 67. 
Wenn Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungs
stellen bei ihrer Tätigkeit Betriebsanlagen verwen
den, so finden auf diese die entsprechenden 
Bestimmungen der Gewerbeordnung 1973 in der 
jeweils geltenden Fassung (§§ 74 bis 84, 92, 333 bis 
338, 353 bis 360, 362 und, soweit es sich um 
Übertretungen der in den vorangeführten Paragra
phen enthaltenen Vorschriften handelt, §§ 366 bis 
369 und 371 GewO 1973) Anwendung. 

Begriffsbestimmungen 

§ 7. Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 
1. "A k k r e d  i t i e r u n  g" die formelle Aner

kennung, daß eine Prüf-, Überwachungs
oder Zertifizierungsstelle für die Ausübung 
bestimmter Tätigkeiten (Prüfungen, Überwa
chungen oder Zertifizierungen) befugt ist; 

2. "P r ü f u  n g" ein technischer Vorgang, der 
aus einer Bestimmung eines Kennwertes oder 
mehrerer Kennwerte eines bestimmten Pro
duktes, Verfahrens oder einer Dienstleistung 
besteht und gemäß einer bestimmten Verfah
rensweise durchzuführen ist; 

3. "P r ü f s t e l l  e" eine Institution (Laborato
rium), die Prüfungen durchführt; 

4. "P rü f b  e r i c h  t" eine Urkunde, die die 
Ergebnisse einer Prüfung und andere diesbe
zügliche Informationen enthält; 

5. "Ü b e r w a c h  u n g" die Untersuchung eines 
Erzeugnisses, seiner Bauart, einer Dienstlei
stung, eines Verfahrens oder einer techni
schen Anlage und der Feststellung ihrer 
Konformität mit besonderen oder allgemei
nen Anforderungen auf Grund einer sachver
ständigen Beurteilung; 

6. "Ü b e r w a c h u n g s s t e l l e" eine Institu
tion, die Überwachungstätigkeiten durch
führt; 

7. "Ü b e r w a c h u n g s b e r i c h t" eine Ur
kunde, die die 'Ergebnisse einer Überwa
chung und andere diesbezügliche Informa
tionen enthält; 

8. "K 0 n f 0 r m i t  ä t" die Übereinstimmung 
eines Erzeugnisses, eines V erfahrens, einer 
Dienstleistung, eines Qualitätssicherungssy
stems oder einer Person mit Rechtsvorschrif
ten, Normen und anderen . normativen 
Dokumenten; " 

9. ,,2 e r t  i f i z i e r u n  g" die förmli�he Be
scheinigung der Konformität durch einen 
unparteiischen Dritten, .der für diese Tätig
keit hiezu akkreditiert ist; 

" 

10. "Z e r t i f i z i e r u n g s s t e l l e" eine Institu
tion, die Zertifizierungen durchführt; 

11. "I n s t i  t u t i  0 nH bzw. "A k k r e  d i t i  e r t e", 
S t e l l  eH eine physische oder juristische 
Person oder eine rechtsfähige Personenge
sellschaft ; 

12. "Q u a l  i t ä  t s s i c h  e r u n  g s h a n d b u c h" 
eine Dokumentation, in der die besonderen 
Methoden und Verfahren beschrieben wer-" 
den, mit deren Hilfe die akkreditierte Stelle 
ihr Qualitätsziel erreicht und ihrer Arbeit 
Zuverlässigkeit verleiht; 

13. "T e c h n i s c h e" S p e z i f i k a t i o n" ein 
Dokument, das technische Anforderungen 
beschreibt, die durch ein Produkt, ein 
Verfahren oder eine Dienstleistung erfüllt 
werden müssen. 

11. Abschnitt 

Akkreditierungsverfahren 

§ 8. Akkreditierungsstelle im Sinne dieses Bun
desgesetzes ist der Bundesminister für wirtschaftli
che Angelegenheiten. 

§ 9. (1) Die Akkreditierung als Prüf- oder 
Überwachungsstelle erfolgt auf Grund eines schrift
lichen Antrages an die Akkreditierungsstelle dUrch 
Bescheid. 

(2) Der Antrag ist in zweifacher Ausfertigung 
einzubringen und muß alle für die Beurteilung der 
in diesem Bundesgesetz festgelegten Akkreditie
rungsvoraussetzungen, "jedenfalls aber folgende 
Angaben enthalten: 

I. N ame und Anschrift des Antragstellers, 
2. Angaben über rechtliche, wirtschaftliche und/ 

oder fachliche Nahverhältnisse zu Firmen, 
Körperschaften oder sonstigen InstitutiQnen, 

3. die Art der beantragten Akkreditierung, 
4. das angestrebte Fachgebiet, die Beschreibung 

der Prüfverfahren, möglichst durch Bezug
nahme auf die entsprechenden technischen 
Spezifikationen (gegebenenfalls mit Ein
schränkungen) und die Angabe der Produkte 
oder Produktgruppen, für die die Akkreditie
rung beantragt wird, 

5. die Namen des gesamtverantwortlichen Lei
ters für den technischen Bereich, gegebenen
falls seines Stellvertreters und der Zeichnungs
berechtigten, die für die fachliche Richtigkeit 
der Prüfberichte verantwortlich sein sollen, 

624 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)4 von 10

www.parlament.gv.at



624 der Beilagen 5 

. 6. Angaben über das technische Fachpersonal 
hinsichtlich Ausbildung, Schulung, technische 
Kenntnisse und Praxis, 

7.' ein Verzeichnis der vorhandenen Prüfeinrich
tungen und 

8. das Qualitätssicherungshandbuch. 
Zum Zeitpunkt der AntragsteIlung muß die 
Eintragung im Firmenbuch . nicht nachgewiesen 
werden� Diesfalls gilt § 10 GewO 1973 für alle 
Gesellschaftsform. 

. (3) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten kann durch Verordnung weitere 
Antragserfordernisse festlegen, sofern dies notwen
dig ist, um internationalen Anforderungen Genüge 
zu tun oder dies eine zeit- urid kostensparende 
Beurteilung der Anträge erleichtert. 

§ 10. (1) Die Akkreditierungsstelle kann im 
Rahmen des Ermittlungsverfahrens Sachverständige 
mit der Aufnahme eines Befundes sowie der 
Erstellung eines Gutachtens betrauen, ob der 
Antragsteller die in diesem Bundesgesetz und den 
hiezu erlassenen Verordnungen festgelegten Vor
aussetzungen fÜr die Akkreditierung erfüllt. Es 
dürfen nur Sachverständige mit der Begutachtung 
betraut werden, die in dem für die Akkreditierung 
beantragten Fachgebiet sachkundig und für ihre 
Tätigkeit geeignet sind. 

(2) Wenn es sich für die Bestimmung des 
Vorliegens der Akkreditierungsvoraussetzungen als 

_ zweckmäßig erweist, eine Eignungs- oder Ver
gleichsprüfung (Ringversuch) durchzuführen, kann 
die Akkreditierungsstelle die Teilnahme des Antrag
stellers auf dessen Kosten anordnen, wenn die 
durchzuführende Eignungs- oder Vergleichsprü
fung (Ringversuch) die Dauer des Akkreditierungs
verfahrens nicht unverhältnismäßig verzögert und 
die Kosten im Verhältnis zum beantragten Berechti
gungsumfang nicht unverhältnismäßig sind. Eine 
Akkreditierung darf jedoch nicht nur auf Basis der 
Ergebnisse der Eignungs- oder Vergleichsprüfung 
(des Ringversuches) vorgenommen werden. 

(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten kann durch Verordnung nähere 
Bestimmungen über die Anforderungen an Sachver
ständige hinsichtlich ihrer Sachkunde und ihrer 
Eignung (Abs. 1) erlassen bzw. weitere Erforder
nisse festlegen, soweit solche zur Einhaltung der 
Zielsetzung dieses Bundesgesetzes notwendig sind. 

§ 11. (1) Erfüllt der Antragsteller die Akkreditie
rungsvoraussetzungen für die beantragte Akkredi
tierungsart gemäß den Bestimmungen der §§ 18 bis 
21 bzw. 23 und der allenfalls dazu ergangenen 
V erordnung( en) gemäß § 22, hat die Akkreditie
rungsstelle die Akkreditierung durch Bescheid 
auszusprechen. 

(2) Der Akkreditierungsbescheid hat jedenfalls 
folgende Angaben zu enthalten: 

1. den Namen und die Anschrift der akkreditier
ten Stelle, . 

2. die Art der Akkreditierung, 
3. die Bezeichnung des Fachgebietes, die Be

schreibung der Prüfverfahren, möglichst durch 
Bezugnahme auf die entsprechenden techni
schen Spezifikationen (gegebenenfalls mit 
Einschränkungen) und die Angabe der Pro
dukte oder Produktgruppen, auf die sich die 
Akkreditierung bezieht, 

4. die Namen des gesamtverantwortlichen Lei
ters, gegebenenfalls seines Stellvertreters und 
der Zeichnungsberechtigten, die für die 
fachliche Richtigkeit der Prüfberichte verant
wortlich sind, 

5. den Geltungsbeginn der Akkreditierung und 
6. allfällige Auflagen, soweit solche zur Einhal

tung der Ziels�tzung dieses Bundesgesetzes 
notwendig und geeignet sind. 

(3) Bei einem Wechsel in der Person des 
gesamtverantwortlichen Leiters oder seines Stellver
treters hat die Akkreditierungsstelle den Bescheid 
auf Antrag oder von Amts wegen diesbezüglich 
abzuändern, sofern nicht gemäß § 14 Abs. 4 
vorzugehen ist. 

(4) Für Anträge auf Abänderung oder Erweite
rung einer bestehenden Akkreditierung gelten die 
BestimmungeI). der §§ 9, 10, und 11 Abs. 1 bis 3 
sinngemäß. Änderungen oder ErweiterUngen einer 
bestehenden Akkreditierung, die nur einzelne 
Prüfverfahren innerhalb eines Fachgebietes betref
fen, das Gegenstand des Akkreditierungsbescheides 
(§ 11 Abs. 2 Z 3) ist, sind der Akkreditierungsstelle 
zu melden. Die Akkreditierungsstelle hat aus Anlaß 
der nächsten Überprüfung gemäß § 13 Abs. 1 bei 
Vorliegen der dortgenannten Voraussetzungen den 
Akkreditierungsbescheid entsprechend abzuändern. 

§ 12. (1) Die Akkreditierungsstelle hat ein 
Verzeichnis der akkreditierten Stellen mit Angabe 
des fachlichen Umfanges der Akkreditierung zu 
führen und auf dem neu esten Stand zu halten. 
Dieses Verzeichnis hat bei der Akkreditierungsstelle 
zur öffentlichen Einsicht aufzuliegen. 

(2) Die Akkreditierungsstelle hat für einen 
Erfahrungsaustausch zwischen den von ihr akkredi
tierten Stellen zu sorgen und sich am Erfahrungs
austausch mit ausländischen und anderen inländi- ' 
schen Akkreditierungsstellen zu beteiligen. 

(3) Beschwerden über akkreditierte Stellen sind 
aI). den Bundesminister für wirtschaftliche Angele
genheiten zu richten. 

§ 13. (1) Jede akkreditierte Stelle ist durch die 
Akkreditierungsstelle mindestens alle fünf Jahre ab 
erfolgter Akkreditierung einer Überprüfung zu 
unterziehen, ob die akkreditierte Stelle die für sie 
geltenden Akkreditierungsvoraussetzungen weiter
hin erfüllt und keine Mängel im Sinne des § 14 
Abs. 3 vorliegen. Überprüfungen können von der 
Akkreditierungsstelle auch in kürzeren' Intervallen 
vorgenommen werden, falls dies zur Erfüllung 
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internationaler Verpflichtungen oder Vorschriften 
notwendig ist. 

(2) Die Akkreditierungsstelle kann bei Vorliegen 
wichtiger Gründe (wie insbesondere Strafanzeigen, 
schriftliche Beschwerden, begründeter Verdacht des 
Vorliegens von Entziehungsgründen) die akkredi
tierte Stelle jederzeit einer Überprüfung unterzie
hen. 

(3) Zum Zwecke der Überprüfung gemäß Abs. 1 
oder 2 kann die Akkreditierungsstelle oder ein von 
ihr bestellter Sachverständiger insbesondere auch 

.1. Örtlichkeiten betreten, an denen eine akkredi
tierte Stelle im Rahmen ihrer Akkreditierung 
tätig ist, 

2. Eignungsprüfungen zur Feststellung der Prüf
fähigkeit einer Prüfstelle selbst durchführen 
oder verlangen, 

3. die Vorbereitung, Verpackung und Versen
dung von Prüfgegenständen, Proben oder 
anderen für Überprüfungszwecke benötigten 
Sachen, insbesondere auch von· Prüf- und 
Meßgeräten und -einrichtungen, verlangen, 

4. die Teilnahme an Vergleichsprüfungen (Ring
versuchen) verlangen, 

5. die Wirksamkeit des Qualitätssicherungssy
stems (§ 21) überprüfen und 

6. Berichte über die innerhalb eines bestimmten 
Zeitraumes ausgeübten Tätigkeiten emer 
akkreditierten"Stelle anfordern. 

Bei der Auswahl und der Durchführung von 
Maßnahmen gemäß Z 1 bis 6 ist auf deren 
Zweckmäßigkeit und auf Vermeidung· unnötigen 
Aufwandes zu achten. 

§ 14. (1) Hat die Überprüfung gemäß § 13 Abs. 1 
oder 2 ergeben, daß die Akkreditierungsvorausset
zungen weiterhin bestehen und keine Mängel im 
Sinne des § 14 Abs. 3 bestehen, so ist die 
akkreditierte Stelle von diesem Ergebnis formlos zu 
verständigen. 

(2) Ergibt die Überprüfung der akkreditierten 
Stelle gemäß § 13 Abs. 1 oder 2, daß eine 
Akkreditierungsvoraussetzung nicht mehr erfüllt 
wird und wird dieser Mangel nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist, die von der Akkreditierungs
stelle durch Bescheid festgesetzt wird, behoben, so 
hat die Akkreditierungsstelle die Akkreditierung 
durch Bescheid zu entziehen oder den Umfang der 
Akkreditierung entsprechend einzuschränken. 

(3) Die Akkreditierungsstelle hat die Akkreditie
rung ferner durch Bescheid zu entziehen oder den 
Umfang der Akkreditierung entsprechend einzu
schränken 

1. bei unrichtigen Prüfergebnissen, wenn die in 
Rechtsvorschriften, Normen oder normativen 
Dokumenten festgelegten oder sonst allge
mein anerkannten Fehlergrenzen signifikant 
überschritten werden, 

2. bei mehrmaligem außerhalb der Fehlergrenzen 
liegendem Abschneiden bei Vergleichsprüfun
gen (Ringversuchen), 

3. wenn behördlichen Anordnungen gemäß § 13 
Abs. 3 oder der Mitteilungspflicht gemäß § 24, 
sofern davon der Wegfall einer Akkreditie
rungsvoraussetzurig betroffen ist, nicht oder 
nur mit ungerechtfertigter Verzögerung nach
gekommen wird oder 

4. wenn die akkreditierte Tätigkeit in einer den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder der 
auf seiner Grundlage erlassenen Verordnun
gen nicht entsprechenden Weise ausgeübt 
wird. 

In den Fällen der Z 1 und 2 ist bei der 
Bescheide�lassung auf Art und Ausmaß der Fehler 
Bedacht zu nehmen. 

(4) Fallen die Akkreditierungsvoraussetzungen 
für bestimmte Fachgebiete oder Teile davon, für 
bestimmte Prüfungsverfahren bzw. Produkte oder 
Produktgruppen weg, die Inhalt des Akkreditie
rungsbescheides (§ 11 Abs. 2) sind, ist die Akkredi
tierung entsprechend einzuschränken, sofern die 
Erfordernisse für die anderen akkreditierten Fach" 
gebiete oder Prüfungs arten bzw. Produkte. oder 
Produktgruppen noch erfüllt sind. 

§ 15. Die Kosten einer Überprüfung gemäß § 13 
Abs. 1 oder 2. sind von der akkreditierten Stelle zu 
tragen, es sei denn, daß bei einer Überprüfung nach 
§ 13 Abs. 2 keine Mängel festgestellt wurden; in 
diesem Fall sind die Kosten von der Akkreditie
rungsstelle zu tragen. Der Kostenersatz ist im Falle 
einer Entziehung mit dem Entziehungsbescheid, 
sonst mit abgesondertem Bescheid vorzuschreiben. 

§ 16. (1) Für die nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes durchzuführenden Amtshandlun
gen sind besondere Verwaltungs abgaben zu ent
richten, die vom Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem Bun
desminister für Finanzen entsprechend dem mit 
diesen Amtshandlungen verbundenen Aufwand in 
Bauschbeträgen durch Verordnung festzusetzen 
sind. 

(2) Die Bauschbeträge sind nach der für die 
Vorarbeiten und die Durchführung erforderlichen 
Zeit, nach der Zahl der erforderlichen Amtsorgane, 
der· Zahl der im Antrag beschriebenen Prüfverfah
ren und nach den anfallenden durchschnittlichen 
Barauslagen (insbesondere Transport- und Reisekö
sten, Drucksorten, Material und Postgebühren) zu 
ermitteln. 

III. Abschnitt 

Zertifizierungsstellen 

§ 17. (1) Die Akkreditierung von Zertifizierungs
stellen erfolgt durch Verordnung des Bundesmini -
sters für wirtschaftliche Angelegenheiten. 

(2) Als Zertifizierungs�telle darf nur eine Stelle 
akkreditiert werden, die die in den §§ 18 bis 21 und 
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23 bzw. durch eine Verordnung nach § 22 
festgelegten sowie folgende Voraussetzungen er
füllt: 

1. Die Zertifizierungsstelle muß erwarten lassen, 
daß die von ihr auszustellenden Zertifikate 
international anerkannt werden; 

2. die Zertifizierungsstelle muß auf Grund ihrer 
Organisation die Gewähr für die ordnungsge
mäße Durchführung der Zertifizierungstätig
keit bieten; 

3. die Zertifizierungsstelle muß eine Organisati
onsstruktur aufweisen, in der jedenfalls em 
Lenkungsgremium vorgesehen ist; 

4. dem Lenkungsgremium (Z 3) müssen die 
Festlegung der Geschäftspolitik der Zertifizie
rungsstelle, die Aufsicht über die Umsetzung 
der Geschäftspolitik und die Aufsicht über die 
Gebarung der Zertifizierungsstelle übertragen 
sein; 

S. die Zertifizierungsstelle muß ein Verfahren 
,�ur Behandlung von Beschwerden gegen die 
Ausübung ihrer Tätigkeit vorsehen. 

(3) Die Akkreditierungsstelle hat die Erfüllung 
der Voraussetzungen (Abs. 2) zu dokumentieren. 

(4) In der Verordnung sind die Bezeichnung und 
die Anschrift der Zertifizierungsstelle sowie der 
Umfang der Zertifizierungsbefugnis möglichst 
unter Bezugnahme auf die entsprechenden techni
schen Spezifikationen anzugeben. 

(5) Auf die Akkreditierung als Zertifizierungs
stelle erwächst niemandem ein Rechtsanspruch. 

(6) Entfällt eine der Voraussetzungen für die 
Akkreditierung als Zertifizierungsstelle, ist die 
Akkreditierung durch Verordnung dementspre
chend abzuändern oder aufzuheben. 

IV. Abschnitt 

A. Gemeinsame Akkreditierungsvoraussetzungen 
für Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen 

§ 18. (1) Prüf-, Überwachungs- und Zertifizie
rungsstellen und ihr Personal müssen frei von jedem 
kommerziellen, finanziellen und anderem Einfluß 
sein, der ihr technisches Urteil beeinflussen könnte, 
insbesondere darf die Vergütung des zu Prüf-, 
Überwachungs- und Zertifizierungstätigkeiten ein
gesetzten Personals weder von der Zahl der 
durchgeführten Prüfungen, Überwachungen und 
Zertifizierungen noch von deren Ergebnissen 
abhängen. Prüf-, Überwachungs- und Zertifizie
rungsstellen einschließlich ihres Personals dürfen 
nicht mit der Planung, Konstruktion, Herstellung, 
dem Vertrieb oder der Instandhaltung jener 
Erzeugnisse, bezüglich welcher sie ihre Prüf-, 
Überwachungs- und Zertifizierungstätigkeit entfal
ten, befaßt oder hiefür berechtigt sein. 

(2) Die Bestimmungen des § 113 Abs. 3 und 4 der 
GewO 1973 gelten auch für Prüf-, Überwachungs
und Zertifizierungsstellen. 

§ 19. (1) Prüf-, Überwachungs- und Zertifizie
rungsstellen müssen einen gesamtverantwortlichen 
Leiter für den technischen Bereich bestellt haben 
sowie über ausreichend Personal verfügen, welche 
die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendige 
Ausbildung und Schulung sowie die notwendigen 
technischen Kenntnisse und Erfahrungen besitzen 
müssen. 

(2) Für jedes Fachgebiet muß ein Zeichnungsbe
rechtigter vorhanden- sein, der die Verantwortung 
für die fachliche Richtigkeit der Prüf- und 
Überwachungsberichte bzw. der Zertifizierungen 
trägt. 

. 

(3) Hinsichtlich des gesamtverantwortlichen 
Leiters (Abs. 1) und des (der) Zeichnungsberechtig
ten dürfen keine Tatsachen vorliegen, die ihre 
Zuverlässigkeit im Hinblick auf die ihnen in diesem 
Bundesgesetz übertragenen Aufgaben zweifelhaft 
erscheinen lassen. 

§ 20. Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungs
stellen müssen mit allen für eine ordnungsgemäße 
Durchführung der beantragten Prüfverfahren erfor
derlichen Räumlichkeiten und Einrichtungen ausge
stattet sein_ 

§ 21. Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungs
stellen haben ein Qualitätssicherungssystem zu 
betreiben, das der Art, der Bedeutung und dem 
Umfang der auszuführenden Tätigkeiten entspricht. 
Dieses System muß in e-inem Qualitätssicherungs
handbuch festgehalten sein, das dem Personal der 
akkreditierten Stelle zur Verfügung stehen muß. 

§ 22. Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten kann unter Bedachtnahme auf den 
Stand der Wissenschaft und Technik, auf völker
rechtliche Verpflichtungen der Republik Österreich 
sowie auf vergleichbare Vorschriften des Auslandes 
und Richtlinien internationaler Organisationen und 
Staatengemeinschaften durch Verordnung nähere 
Anforderungen an die Qualifikation und Unabhän
gigkeit ( §  18) des Personals, die Räumlichkeiten, die 
Beschaffenheit der Einrichtungen, die Unabhängig
keit ( §  18) und die Gestaltung der Organisation der 
zu akkreditierenden bzw. akkreditierten Stellen, 
den Inhalt und die Gestaltung des Prüf- bzw. 
Überwachungsberichtes und das Qualitätssiche
rungssystem erlassen, wenn dies zur Sicherung der 
Qualifikation der zu akkreditierenden bzw. akkre
ditierten Stellen im Vergleich zum internationalen 
Niveau oder zur Sicherstellung der internationalen 
Anerkennung österreichischer Ptilf- und Überwa
chungsberichte bzw. Zertifikate erforderlich ist. 

B. Zusätzliche Voraussetzung für Überwachungs
und Zertifizierungsstellen 

§ 23. Der Zeichnungsberechtigte oder die Zeich
nungsberechtigten der Überwachungs- und Zertifi-
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zierungsstellen müssen auf dem Gebiet der Quali
tätssicherung ausgebildet sein. Diese Ausbildung gilt 
als gewährleistet, wenn eine Person 

1. in dem entspfechenden Fachgebiet qualifiziert 
ist und 

2. eine mindestens zweijährige Praxis in der 
Anwendung von Qualitätssicher4ngsverfahren 
sowie Überwachungstechniken oder Produk
tionsmethoden vorweisen kann. 

V. Abschnitt -

Weitere Pflichten der Prüf-, Überwachungs- und 
Zertifizierungsstellen 

A. Gemeinsame Pflichten von Prüf�; Überwachungs
und Zertifizierungsstellen 

§ 24. (1) Die akkreditierte Stelle hat der 
Akkreditierungsstelle jede Änderung, die die 
Erfüllung einer Akkreditierungsvoraussetzung be
trifft, Insbesondere deren Wegfall, den Wechsel in 
der Person des gesamtverantwortlichen Leiters und 
des bzw. der Zeichnungsberechtigten sowie Ände
rungen des Rechtssubjektes, das Träger der 
Akkreditierung ist, schriftlich mitzuteilen. 

(2) Die Mitteilungen gemäß Abs. 1 und der 
sonstige durch dieses Bundesgesetz verursachte 
Schriftverkehr mit der Akkreditierungsstelle mit 
Ausnahme der Anträge gemäß §§ 9 und 11 Abs. 3 
und 4 sind von den Gebühren im Sinne des 
Gebührengesetzes 1957 in der jeweils geltenden 
Fassung befreit. 

(3) Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungs
stellen 'sind verpflichtet, in einer Art und einem 
Ausmaß, wie sie im redlichen Geschäftsverkehr 
üblich sind, durch das Eingehen einer Versicherung 
dafür Vorsorge zu treffen, daß Schadenersatz
pflichten im Rahmen der ihnen nach diesem 
Bundesgesetz zukommenden Aufgaben befriedigt 
werden können. Die Mindesthöhe der Deckungs
summen für Personenschäden, Sachschäden und 
Vermögens schäden sind vom Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten durch Verordnung 
festzulegen. 

B. Prüfst elle 

§ 25. (1) Die Prüfstelle
· 

hat in der Regel 
übernommene Prüfaufträge selbst durchzuführen. 
Sollte eine Prüfstelle ausnahmsweise einen Teil der 
mit einem Prüfauftrag verbundenen Prüf tätigkeit 
weitervergeben, so darf dies nur an eine andere 
akkreditierte oder eine Prüfstelle erfolgen, die den 
materiellen Anforderungen, die eine Prüfstelle zur' 
Erlangung einer Akkreditierung gemäß den V or
schriften dieses Bundesgesetzes· erfüllen muß, 
entspricht. 

(2) Die weitervergebenen Prüftätigkeiten dürfen 
nicht die gesamte Prüfarbeit ausmachen, die von der 
Prüfstelle übernommen wird. 

(3) Die weitervergebende Prüfstelle trägt gegen
über der Akkreditierungsstelle die volle Verantwor
tung für alle weitervergebenen Prüfarbeiten im 
Hinblick auf § 14 Abs. 3 Z 1. 

§ 26. Die Prüfstelle hat diejenigen Auf�eichnun
gen, 'die zur Nachvollziehung der Schlüssigkeit der 
ausgestellten Prüfberichte dienen, wie insbesondere 
die Prüfprotokolle sowie die Prüfberichte, zehn 
Jahre aufzubewahren. Bei Entziehung der Akkredi
tierung oder Untergang der Prüfstelle sind die 
aufbewahrten Aufzeichnungen der Akkreditie
rungsstelle oder einer von ihr namhaft gemachten 
Institution zu übergeben. 

§ 27. (1) Die Prüfstelle ist verpflichtet, einem 
Verlangen der Akkreditierungsstelle oder eines von 
ihr bestellten SachverStändigen gemäß § 13 Abs. 3 
Z 2 bis 4 und 6 ohne unnötigen Aufschub und ohne. 
Anspruch auf Ersatz der ihr dadurch entstehenden 
Aufwendungen nachzukommen, den Zutritt zu 
Örtlichkeiten gemäß § 13 Abs. 3 Z 1 zu ermöglichen 
sowie zweckdienliche Auskünfte zu erteilen und 
Einsichtnahmen zu gestatten. Der gesamtverant
wortliche Leiter oder sein Stellvertreter ist späte
stens bei Betreten der akkreditierten SteHe zu 
verständigen. 

(2) Weiters ist die Prüfstelle verpflichtet, an von 
der Akkreditierungsstelle veranlaßten oder be
stimmten Vergleichsprüfungen (Ringversuchen) auf 
ihre, Kosten teilzunehmen. 

C. Überwachungsstelle 

§ 28. Eine Überwachungsstelle, die Stichproben 
zieht und prüft, muß auch als Prüfstelle akkreditiert 
sem. 

§ 29. Die Bestimmungen der §§ 25 und 26 sind 
sinngemäß auch auf Überwachungsstellen anzu
wenden. 

§ 30. Die Überwachungsstelle ist verpflichtet, 
einem Verlangen der Akkreditierungsstelle oder 
eines von ihr bestellten Sachverständigen gemäß 
§ 13 Abs. 3:Z 6 ohne unnötigen Aufschub und ohne 
Anspruch auf Ersatz der ihr daraus entstehenden 
Aufwendungen nachzukommen, den Zutritt zu 
Örtlichkeiten gemäß § 13 Abs. 3 Z 1 zu ermöglichen 
sowie alle zweckdienlichen Auskünfte zu erteilen 
und Einsichtnahmen zu gestatten. § 27 Abs. 1 letzter 
Satz ist anzuwenden. 

D. Zertifizierungsstelle 

§ 31. (1) Führt die Zertifizierungsstelle Prüfun
gen selbst durch, muß sie über eine Akkreditierung 
als Prüfstelle verfügen. Führt die Zertifizierungs-
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stelle die Überwachung selbst durch, muß sie als 
Überwachungs stelle akkreditiert sein. Wird die 
Prüfung bzw. Überwachung nicht von der Zertifi� 
zierungsstelle durchgeführt, darf sie sich nur der 
Prüfberichte entsprechend akkreditierter StelIe� 
bedienen. 

(2) Die Zertifizierungs.stelle hat in der Regel 
Zertifizierungen selbst vorzunehmen. Sollte eine 
Zertifizierungsstelle ausnahmsweise einen Teil· der 
Zertifizierungstätigkeit weitervergeben, darf dies 
nur an eine andere akkreditierte Zertifizierungs
stelle erfolgen. 

§ 32. Die Zertifizierungsstelle hat fortlaufende 
Aufzeichnungen anzufertigen, in denen die Einzel
heiten jedes Zertifizierungsverfahrens, gegebenen
falls einschließlich der Prüf- und Überwachungsbe
richte, festgehalten sind; diese Aufzeichnungen 
müssen zehn Jahre aufbewahrt werden. Bei 
Entziehung der Akkreditierung bzw. Untergang der 
Zertifizierungsstelle sind die aufbewahrten Auf
zeichnungep der Akkreditierungsstelle oder einer 
von ihr namhaft gemachten Institution zu überge
ben. 

§ 33. Die Zertifizierungsstelle hat ein Verzeichnis 
der vorgenommenen Zertifizierungen anzulegen 
und auf dem neuesten Stand zu halten. Dieses 
Verzeichnis muß jedermann zugänglich sein. 

§ 34. Die Zertifizierungsstelle muß über doku
mentierte Verfahren hinsichtlich der Zertifizierung 
verfügen. 

§ 35. Die Bestimmungen des § 30 sind auch auf 
Zertifizierungsstellen anzuwenden. 

VI. Abschnitt 

Ende der Akkreditierung 
§ 36. (1) Die Berechtigung zur Ausübung der 

Akkreditierung endet 
1. mit dem Entzug der Akkreditierung, 
2. mit dem Tod einer physischen Person oder 

dem Verlust der Eigenberechtigung, 
3. mit dem Untergang des Rechtssubjektes und 
4. mit Zurücklegung der Berechtigung durch die 

akkreditierte Stelle. 
(2) Unbeschadet des Abs. 1 kann die Akkreditie

rung für den Zeitraum von sechs Monaten durch ein 
anderes Rechtssubjekt ausgeübt werden, wenn dies 
den Bestimmungen des § 11 Abs. 2 bis 7 der 
Gewerbeordnung 1973 entspricht. Hiebei sind die 
einschlägigen Voraussetzungen für akkreditierte 
Stellen aufrechtzuerhalten. Die Bestimmungen über 
die Entziehung gemäß § 14 Abs. 2 bis 4 werden 
dadurch nicht berührt. 

VII. Abschnitt 

Strafbestimmungen, V oIlziehung 
§ 37. Wer 
1. behördlichen Anordnungen gemäß § 13 Abs. 3 

oder der Mitteilungspflicht gemäß § 24 nicht 

ist 

oder nur mit ungerechtfertigter Verzögerung 
nachkommt oder 

2. die akkreditierte Tätigkeit in einer den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder der 
auf seiner Grundlage erlassenen Verordnun-

. gen nicht entsprechenden Weise ausübt,. 
begeht eine Verwaltungsübertretüng und ist 
von der Bezirksverwaltungsbehärde mit einer 
Geldstrafe bis zu 100 000 S zu bestrafen, auch 
wenn die Zuwiderhandlung nicht die Entzie
hung der Akkreditierung zur Folge hat. 

§ 38. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 

1. hinsichtlich der Erlassung von Bescheiden 
gemäß den § §  11, 14 Abs. 2 bis 4 und 
hinsichtlich der Verordnungen gemäß § 17 
Abs. 1. der Bundesminister für wirtSchaftliche 
Angelegenheiten im Eip,vernehmen mit dem 
Bundesminister, der nach bundesgesetzlichen 
Vorschriften die Aufsicht über die zu akkredi
tierende oder akkreditierte Stelle führt oder 
dessen Wirkungsbereich gemäß § 2 des Bun-

. desministeriengesetzes 1987 betroffen ist, 
2. sofern Einrichtungen des land-, forst- und 

wasserwirtschaftlichen Forschungs-, Ver
suchs-, Prüfungs- und Kontrollwesens betrof
fen sind, der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, 

3. hinsichtlich des § 24 Abs. 2 der Bundesminister 
für Finanzen, 

4. hinsichtlich des § : t 6 Abs. 1 der Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten im Ein-' 
vernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen, . 

5. im übrigen der Bundesminister für wirtschaft
liche Angelegenheiten betraut. 

Artikel II 

Änderung der Gewerbeordnung 1973 
Die Gewerbeordnung 1973, BGBI. NI. 50/1974, 

zuletzt geändert durch BGBI. Nr. 68011991, wird 
wie folgt geändert: 

In § 2 Abs.1 Z 10 werden nach der Wortfolge 
"den Betrieb von autorisierten Untersuchungs-, 
Erprobungs- und Materialprüfungsanstalten" die 
Worte "und den Betrieb von akkreditierten Prüf-, 
Überwachungs- und ZertifizierungssteIlen" einge
fügt. 

Artikel III 

Änderung des· Kesselgese�zes 

Das Kesselgesetz, BGBI. NI. 21111992, wird wie 
folgt geändert: 

Nach §
-
25 wird folgender § 25 a samt Überschrift 

eingefügt: 
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,,§ 25 a. Soweit dieses Bundesgesetz nicht beson
dere Regelungen enthält; sind - ausgenommen bei 
Werksprüfstellen - die Bestimmungen der Ab
schnitte II bis VI des Akkreditierungsgesetzes, 
BGBI. Nr. xxxi 1992, zusätzlich zur Anwendung zu 
bringen." 

Artikel IV -

Änderung des Maß- und Eichgesetzes 

Das Maß- und Eichgesetz, BGBI. Nr. 152/1950, 
zuletzt geändert durch BGBI. Nr. 213/1992, wird 
wie folgt geändert: 

§ 58 wird folgender Absatz 4 angefügt: 
,,( 4) Soweit dieses Bundesgesetz nicht besondere 

Regelungen enthält, sind die Bestimmungen der 
Abschnitte II bis VI des Akkreditierungsgesetzes, 
BGBI. Nr. xxx/1992, zusätzlich zur Anwendung zu 
bringen." 

Artikel V 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1993 in 
Kraft. 

. 

(2) Gleichzeitig tritt das Gesetz vom 9. September 
1910, betreffend das technische Untersuchungs-, 
Erprobungs- und Materialprüfungswesen, RGBI. 
Nr. 185/1910, außer Kraft. Die nach diesem Gesetz 
befristet vorgenommenen Autorisationen sind noch 
bis zum Ablauf ihres jeweiligen Geltungszeitraumes 
gültig, unbefristete erlöschen spätestens drei Jahre 
nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes. Auf diese 
Autorisationen sind die § §  13 Abs. 2 und 3, 14 und 
15 sinngemäß anzuw�nden. 

(3) Verordnunge� auf Grund dieses Bundesgeset
zes können bereits von dem seiner Kundmachung 
folgenden Tag an erlassen werden; sie treten 
frühestens mit dem in Abs. 1 genannten Zeitpunkt in 
Kraft. 

(4) Die Verordnung über Güte-, Prüf-, Gewähr
und ähnliche Zeichen (Gütezeichenverordnung) 
vom 9. April 1942, dRGBI. Teil I S 273, ist auf von 
akkreditierten Zertifizierungsstellen vergebene Zei
chen ( §  7 Z 9), die die Konformität mit Rechtsvor
schriften, Normen und anderen normativen Doku
menten bescheinigen, nach Ablauf eines Jahres ab 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes nicht anzuwen
den. 
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